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Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

VStG §9 Abs2;

VStG §9 Abs4;

Rechtssatz

Der Aufbau eines wirksamen Kontrollsystems in der Art, daß Filialinspektoren laufend die unterstellten Filialen

hinsichtlich der Einhaltung von Vorschriften und Weisungen kontrollieren und festgestellte Beanstandungen auf

Filialebene abzustellen haben, steht nicht von vornherein im Widerspruch zur Einräumung von

Anordnungsbefugnissen an verantwortliche Beauftragte im Zusammenhang mit der ihnen delegierten Obsorge für die

Einhaltung von Verwaltungsvorschriften. Unzutre<end ist der Schluß, nur ein Arbeitgeber, der auf entsprechende

Kontrollmaßnahmen (Filialinspektoren) verzichte, könne sich seiner strafrechtlichen Verantwortung durch die

Bestellung eines verantwortlichen Beauftragten entziehen.
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